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SCHREIBEN [VOM PROPST VON KLINGNAU, SEBASTIAN ZIEGLER] , ^ AN DIE

IN BADEN AN DER JAHRRECHNUNG VERSAMMELTEN TAGSATZUNGS¬
GESANDTEN234  DER IN DER GRAFSCHAFT BADEN REG. VIII ALTEN
ORTE

"Es werden Jhr Meine Gnädige Herren undt Oberen Büch hoffentlich noch wohl

erinneren mögen , wie deroselben Herren Principalen von Orth zue Orth , hievor

Meinen Gnädigen Herren und Praelaten Zue St . Blasien [ Franz I . C h u l l o t ] ,

uf sein gepurendes ansuechen ein Einhelliges Decret erthailt , das Sie wider

des Gottshauses St . Blasien angehörige Propstey Clingnaw umb die Jehnige

Schulden , welche ausser . . . [ der ] Aydgnoschafft gemacht , oder auch nit in des-

selbig Gottshauses Nuzen principaliter undt haubtsächlich verwenth werden,

annethin einiche Decret - Arrest oder andtere Executiones verwilligen oder Vor¬

gehen lassen wellen , darbey dann Mein Gnädiger Herr Praelat handtgehäbt und

geschirmbt zue werden verhofft.

Huhn hat Jeziger Herr Landtvogt zue Banden [Heinrich  II . Zurlauben]

uff anhalten der Herren Rollischen [ insbesondere Johann III . von Roll]  von

Sollothum [ gemeint ] in einer von der Kayserlichen Baslischen Fideiussion her-

rürenden , sowohl das Gottshaus Lüzel [ - Abtei Lützel ] als St . Blasien betref-

feyider Schuldt per 8000 R bereiths hievor eijieyi disem Ewer . . . Herren Princi¬

palen Decreto zuewider lauffenden Arrest uf besagter Probstey Clingnauw ge-
3

feil in der Graffschafft Baaden angelegt.

Wann nun unmöglich der Probstey aigenen obhabenden Creditoribus zue begegnen
4

undt zuemahlen der V: 0 : [ - Vorderösterreichischen ] Landtstr . . . [ ?] undt fi-

deiussions also darauff brechende Newe Schulden abzuestatten , Sonder mann

ehender der Kugel den Lauff undt die Probstey mit unbeliebenden Mittlen an-



greiffen zue lassen , bezwungen würde.

Jst an Eüah Meine Gnädige Herren und Oberen Mein Underthänig . . . Pitt , nit

allein Meinen Gnädigen Herren Principalen undt die Probstey bey obangeregtem

dero wohl bedäohtlich ausgefältem Beeret noehmahlen handtzuehaben , den Landt-

vögtisehen in favorem der Herren von Roll ergangenen Arrest auffzueheben,

undt dero Landtvogten zue befehlen , dass Er fürbas weder disen noch anderen

dergleichen Creditoren gehör oder beschaid erthaile ; Sonder solche Jedenmahls

ad locum Contractus et forum competens weisen solle.

Welches zue erhaltung der . . . Orthen selbst erthailter Stimben geraichen thuet,

der billichkheit umb verhüetung allerhandt Confusionen gemäss , zuemahlen Mein

Gnädiger Herr Praelat undt Convent gepürendt beschulden würdt undt erbiethens

ist , den Creditoren nach möglichen dingen zue begegnen und red undt antwort

zue geben . "

"MemoAfcile ahn cUe . . . Ehne.ngeJ>andtm lobt . Acht AIteA Onthzn deA leJX zue.
Baade.n Jm EAgeu) veAbambt umb aufihzbung Je.nige.n khJieA£b bo HeAA BaadibcheA
Landtvogt £n fiavosiem deA HeAAen von RoZt u£ deA ?Aobb£e.y CLLngnaw fn tobt.
Aydgnobchâ t tigendeA güeXeA angeJte.g£".

1 ) Datum und Absender ergänzt aus STA AG 2465 [Beilagen zu den eidg . Abschie¬
den ]

2 ) s . EA VI 1 , 506 (Nr . 306 ) . An dieser Jahrrechnung nahm Beat  II . Zur¬
lauben nicht teil.

3 ) s . etwa AH 39/63 ; 44/157 ; 47/108
4 ) Wortende nicht mehr lesbar.

Kopie , mit Dorsualnotiz AH 64 , 94 - 95
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